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Vorbemerkungen

Bestandteile des Bebauungsplans sind:

 Rechtsplan

 Textteil mit planungsrechtlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften

 Begründung

Rechtsgrundlagen des Bebauungsplans sind:

 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert

durch Gesetz vom 27.03.2020 (BGBl. S. 587)

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)

 Planzeichenverordnung (PlanzV 90) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge-

ändert durch Gesetz vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)

 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt

geändert durch Gesetz vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328, 1362)

 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geän-

dert durch Gesetz vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1408)

 Landesbauordnung (LBauO) in der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zuletzt geändert

durch Gesetz vom 18.06.2019 (GVBl. S. 112)

 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) in der Fassung vom 06.10.2015 (GVBl. S. 283), zuletzt

geändert durch Gesetz vom 26.06.2020 (GVBl. S. 287)

 Landeswassergesetz (LWG) in der Fassung vom 14.07.2015 (GVBl. S. 127), zuletzt geändert

durch Gesetz vom 26.06.2020 (GVBI. S. 287)

 Gemeindeordnung (GemO) in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert

durch Gesetz vom 26.06.2020 (GVBl. S. 297)

Die Verfahrensschritte zur Aufstellung dieses Bebauungsplanes gemäß BauGB sind:

 Aufstellungsbeschluss

 Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange sowie sonstiger

Behörden (§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB)

 Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2

BauGB)

 Satzungsbeschluss (§ 10 Abs. 1 BauGB)

 Bekanntmachung / Inkrafttreten (§ 10 Abs. 3 BauGB)

Die erste Änderung, Erweiterung und Teilaufhebung des Bebauungsplans wird im Regelverfahren

aufgestellt, da die Grundzüge der Planung geändert werden. Im Westen werden einige Grundstü-

cke in den Geltungsbereich einbezogen, die planungsrechtlich dem Außenbereich zuzuordnen

sind. Für Bebauungspläne gemäß § 2 Abs. 4 BauGB ist eine Umweltprüfung durchzuführen, in der

die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und im Umweltbericht be-

schrieben und bewertet werden. Im Umweltbericht wird auch die Eingriffsregelung nach

§ 1 a BauGB in Verbindung mit § 15 BNatSchG behandelt. Die Umweltprüfung erfolgt für die im

Westen liegenden Grundstücke.
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1 Erfordernis und Ziel des Bebauungsplans

Das Plangebiet des Bebauungsplans war Inhalt einer Planung aus dem Jahr 2001 und gliederte

sich in drei Bereiche. Für den Westen und Osten des Plangebiets wurde ein Bebauungsplan aufge-

stellt, der im Flächennutzungsplan Sonderbauflächen Wochenendhausgebiet ausweist. Im zentra-

len Bereich wurde lediglich eine Ergänzungssatzung aufgestellt, die im Flächennutzungsplan als

Wohnbauflächen dargestellte Flächen zum Inhalt hatte. Alle drei Bereiche hatten die gleiche Re-

gelungsdichte. Dieser ursprüngliche Bebauungsplan „Burgweg“ ist vor dem Verwaltungsgericht

Neustadt an der Weinstraße inzident überprüft worden.

Aufgrund der bestehenden Rechtsunsicherheit bedarf es einer Heilung des Bebauungsplans. Der

Geltungsbereich der ersten Änderung greift den Teil der Ergänzungssatzung sowie Teile des Be-

bauungsplans auf. Die unberücksichtigten Teilbereiche befinden sich im Außenbereich und sollen

keiner weiteren Entwicklung zugeführt werden. Dieser östliche Teilbereich des Sondergebiets

wird aufgehoben. Im Bereich der Wochenendhäuser im westlichen Teilbereich haben sich Ent-

wicklungen eingestellt, die im Sinne der ausgeübten Nutzungen und der Topographie nicht mit

den gemeindlichen Zielen vereinbar sind. Hier sollen Fehlentwicklungen in Zukunft vermieden

werden. Einige Grundstücke westlich des Bebauungsplans werden in das Verfahren einbezogen

und der Bebauungsplan an dieser Stelle erweitert.

Die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken und Wochenendhäusern in der Gemeinde ist auf-

grund ihrer reizvollen Lage ungebrochen hoch. Die Gemeinde strebt an, ihre Entwicklung zunächst

auf die Innenentwicklung des vorhandenen Siedlungskörpers, insbesondere entlang von vorhan-

denen Erschließungsstraßen zu konzentrieren.

Mit dem Bebauungsplan „Burgweg – 1. Änderung, Erweiterung und Teilaufhebung“ wird die pla-

nungsrechtliche Grundlage für die Entwicklung der Wohnbebauung sowie des Wochenendhaus-

gebietes an der Einlaubstraße in St. Martin gelegt.

Der westliche Teil des Plangebiets liegt außerhalb eines Geltungsbereiches eines Bebauungsplans

und ist damit planungsrechtlich als Außenbereich einzustufen. Deshalb ist die Durchführung einer

Umweltprüfung und die Anwendung der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung erforderlich.

2 Lage und Größe des Plangebiets

Das Plangebiet umfasst die Wohngrundstücke südlich der Einlaubstraße zwischen der Einmün-

dung des Kuckucksweges in die Einlaubstraße und der Einmündung des Wanderweges zur Krops-

burg. Außerdem sind die Wochenendhausgebiete westlich des Wanderweges zur Kropsburg ent-

lang der verlängerten Einlaubstraße Bestandteil des Bebauungsplans (Flurstücke 4093 (tw.),

4093/1, 4094/5 (tw.), 4097/4, 4097/5 (tw.), 4098 (tw.), 4099 (tw.), 4100 (tw.), 4100/2 (tw.), 4101

(tw.), 4102 (tw.), 4104/2 (tw.), 4105 (tw.), 4106/1 (tw.), 4106/2, 4106/3, 4125/3, 4126/4, 4126/6,

4127/1, 4127/3, 4933/28, 4933/36, 4933/37, 4933/39, 4933/40, 4933/41, 4933/42, 4948/3,

4949/4, 4949/6, 4949/7, 4950/2 (tw.), 4951/2 (tw.), 4954/2 (tw.), 4963/2, 4963/4 (tw.), 4963/5,

4966/1, 4967/1, 4968/6, 4968/7, 4969/5, 4970/2, 4970/6, 4970/7, 4970/8, 4093/1).

Die bereits mit Wochenendhäusern bebauten Grundstücke ganz im Westen und Teile der öffentli-

chen Verkehrsflächen (Flurstücke 4933/28, 4933/36, 4949/4, 4949/6, 4949/7, 4950/2, 4951/2 und

4954/2 sowie Teile des Flurstücks 4963/4) werden neu in den Geltungsbereich des Bebauungs-
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plans einbezogen. Der Geltungsbereich erstreckt sich darüber hinaus auf den Bereich der Wo-

chenendhäuser östlich des Wohngebiets auf das mit einer roten Strichellinie umgrenzte Gebiet

entlang des Kuckuckswegs (Flurstücke 3744/2, 3798, 3799, 3800, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806,

3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3814, 3815, 4087/3 (tw.), 4087/4, 4088 (tw.), 4089/3,

4089/4, 4089/5). Dieser Teilbereich wird vollständig aufgehoben.

Die Größe des Plangebiets beträgt 5,25 ha. Davon entfallen 2,60 ha auf den Änderungsbereich,

0,39 ha auf den Erweiterungsbereich für Wochenendhäuser im Westen und 2,26 ha auf den auf-

zuhebenden Bereich im Osten.

Bild 1: Katasterauszug mit Geltungsbereich

3 Bestand

Der Geltungsbereich befindet sich am westlichen Ortsrand von St. Martin. Der zentrale Bereich

entlang der Einlaubstraße ist überwiegend mit Einfamilienhäusern bebaut. Hier befinden sich

noch einige freie Grundstücke, die bebaut werden können. Westlich der Einmündung des Wan-

derweges zur Kropsburg sind eine Reihe von Wochenendhäusern errichtet worden, von denen ei-

nige mit der Zeit in dauerhaftes Wohnen umgenutzt wurden. Im Osten (aufzuhebender Bereich)

befinden sich mehrere Wochenendhäuser. Wenige Grundstücke sind noch unbebaut.

Sämtliche Gebäude sind umgeben von Wald und liegen an einem steilen, nach Süden steigenden

Hang. Der Höhenunterschied zwischen Einlaubstraße und den hinteren Grundstücksgrenzen be-

trägt bis zu 38 m. Im Westen ist die Vegetation etwas lichter, der östliche Teilbereich ist durch

Gehölzsukzession geprägt und schattiger.

Die Umgebung wird durch eine neue Bebauung mit ein- und zweigeschossiger Bebauung geprägt.

Die Wohngebäude am Übergang zur freien Landschaft sind ausschließlich eingeschossig.
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Die umliegenden Privatgrundstücke sind als Ziergärten angelegt und mit Garagen und Nebenge-

bäuden bebaut.

Bild 2: Luftbild mit Geltungsbereich

Bild 3: Plangebiet an der Einlaubstraße, steiler, überwiegend bewaldeter Hang
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4 Städtebauliches Konzept

4.1 Bebauungskonzept

Im Plangebiet sind Wohngebäude und Wochenendhäuser vorgesehen. Auf dem Teilstück der Ein-

laubstraße zwischen der Einmündung des Kuckuckswegs und dem Burgfriedenweg sollen die be-

stehenden Baulücken durch Wohngebäude bebaut werden. Westlich davon und am Kuckucksweg

sind ausschließlich Wochenendhäuser vorgesehen. Die Errichtung weiterer Wochenendhäuser soll

in Zahl und Lage gesteuert werden.

4.2 Verkehrliche Erschließung

Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die bestehende Einlaubstraße. Die Straße ist heute bis

zur Einlaubstraße 76 öffentliche Straßenverkehrsfläche. Grundstücke jenseits der Nr. 76 sind über

die verlängerte Einlaubstraße angebunden.

Die erforderlichen Stellplätze müssen innerhalb des Plangebiets nachgewiesen werden.

4.3 Technische Infrastruktur

Die Versorgung des Allgemeinen Wohngebiets mit Trinkwasser sowie die Entwässerung erfolgt

über die vorhandenen Trinkwasserleitungen und den vorhandenen Mischwasserkanal an der Ein-

laubstraße.

Die Wochenendhäuser in der Einlaubstraße sind an das Trinkwasser- und Kanalnetz angeschlos-

sen. Die Einleiteerlaubnis in den vorhandenen Mischwasserkanal beschränkt sich allein auf das

Schmutzwasser.

Gemäß den Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes ist anfallendes Oberflächenwasser vorrangig

zu versickern. Erst wenn eine vollständige Versickerung nicht möglich ist oder andere Belange

dem entgegenstehen, kann Oberflächenwasser über den in der Einlaubstraße befindlichen

Mischwasserkanal abgeleitet werden. Durch geeignete Retentionsvolumen und eine entspre-

chend gedrosselte Einleitung ist dabei eine Überlastung des Kanals auszuschließen.

Gegenüber dem Bestand ist nach Umsetzung der Planung nur von einer sehr geringen Erhöhung

des Versiegelungsgrades auszugehen. Dies bedeutet, dass auch bei teilweiser Abführung in die

Mischwasserkanalisation nicht von einer Überlastung des Kanals sowie der Kläranlage auszugehen

ist.

Im Zuge des Entwässerungsantrags ist die Versickerungsfähigkeit des Untergrundes nachzuwei-

sen. Die Entwässerungskonzeption ist im Vorfeld mit den zuständigen Behörden abzustimmen.

Die Verbandsgemeinde Maikammer wird in Kürze ein Starkregenkonzept aufstellen.

Im Kuckucksweg liegen keine Leitungen für Wasser und Abwasser. Eine Erschließung ist weder

von der Verbandsgemeinde noch der Gemeinde in diesem Bereich vorgesehen.
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4.4 Soziale Infrastruktur, ÖPNV

Das Plangebiet liegt am südwestlichen Rand von St. Martin. Der Ortskern befindet sich in wenigen

Hundert Metern Entfernung. Dort liegt auch die Grundschule der Gemeinde (Bergstraße 24) und

die katholische Kindertagesstätte (Am Pfarrgarten 11).

Die Bushaltestelle (Linien 500 und 501), die St. Martin mit Neustadt a.d.W. und Landau verbindet

liegt ebenfalls im Ortszentrum (Totenkopfstraße).

5 Übergeordnete Planungen

5.1 Regionalplan

Gemäß Raumnutzungskarte, Blatt West des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar befindet

sich das Plangebiet am Siedlungsrand der Gemeinde St. Martin sowie am Rande eines Vorbehalts-

gebietes für die Forstwirtschaft. Dieses wird durch das Plangebiet nicht tangiert.

Am Siedlungsrand beginnt auch der regionale Grünzug, in den durch die Planung nicht eingegrif-

fen wird.

Da drei Flurstücke außerhalb des Flächennutzungsplans liegen, hat die Verbandsgemeinde beim

Regionalverband Rhein-Neckar angefragt, ob gegen die Hereinnahme der Grundstücke aus regio-

nalplanerischer Sicht Bedenken bestehen. Dies wurde verneint.

Bild 4: Ausschnitt aus Regionalplan mit Plangebiet (rote Ellipse)

5.2 Flächennutzungsplan

In der rechtsgültigen Gesamtfortschreibung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde

Maikammer vom 25.05.2014 ist das Plangebiet als (geplante) Wohnbaufläche und Sonderbauflä-
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che dargestellt. Zwei Wochenendhäuser und ein Pferdestall im Westen des Plangebiets befinden

sich noch außerhalb des rechtskräftigen Flächennutzungsplans. Die Änderung des Flächennut-

zungsplans erfolgt parallel zur Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans.

Bild 5: Ausschnitt aus dem Flächennutzungsplan mit Plangebiet (rote Ellipse) (Stand FNP: 2014!)

6 Schutzvorschriften und Restriktionen

6.1 Natura 2000-Gebiete

Ein Großteil des Plangebiets liegt im Vogelschutzgebiet Haardtrand (VSG 6514-401). Ausgenom-

men sind acht Flurstücke oder Teile von Flurstücken im östlichen Bereich des allgemeinen Wohn-

gebiets.

Für das Plangebiet ist deshalb eine artenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 BNatSchG sowie eine

Natura 2000-Prüfung nach § 33 BNatSchG durchzuführen. Die Prüfung ist vom Dipl. Biologen

Herrn Kitt durchgeführt worden. Auf die Untersuchung wird weiter unten sowie in der Umwelt-

prüfung eingegangen.

6.2 Naturschutzgebiete

Zwei Naturschutzgebiete befinden sich in der Nähe des Plangebiets, „Haardtrand – An der Krops-

burg“ (Nr. 7337-150) südlich des Plangebiets und „Haardtrand – Am Wingertsberg“ (Nr. 7337-168)

im Norden von St. Martin. Beide Gebiete grenzen nicht direkt an das Plangebiet und werden von

den Planungen nicht tangiert.

Das Plangebiet ist Teil des Naturparks Pfälzer Wald – Entwicklungszone (073-056). Beeinträchti-

gungen der Schutzziele sind nicht zu erwarten.
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6.3 Landschaftsschutzgebiete

Südlich des Wochenendhausgebiets zwischen Kuckucksweg und Einlaubstraße befindet sich ein

geplantes Landschaftsschutzgebiet.

Der vorliegende Bebauungsplan tangiert das Landschaftsschutzgebiet nicht und steht nicht im

Widerspruch zu dessen Schutzzielen.

6.4 Naturdenkmale

Vor dem Wohngebäude Einlaubstraße 89 befindet sich eine Kastanie mit einem Durchmesser von

1,6 m, die als Naturdenkmal ausgewiesen ist. Die Kastanie ist in der Planzeichnung entsprechend

gekennzeichnet.

6.5 Naturparks

Das Plangebiet liegt vollständig im Naturpark Pfälzer Wald. Beeinträchtigungen durch eine geringe

Anzahl neuer Wochenendhäuser sind nicht anzunehmen. Das Gebiet ist außerdem als Biosphä-

renreservat gekennzeichnet und eine IUCN-V geschützte Landschaft.

6.6 Gesetzlich geschützte Biotope

Im Biotopkataster des Landes Rheinland-Pfalz sind keine nach § 30 BNatSchG / § 15 LNatSchG ge-

schützten Biotope innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans erfasst.

Eine Magerweide östlich des Schwalbenfelsens grenzt an das Plangebiet. Die Planung greift nicht

in das Biotop ein.

Das schutzwürdige Biotop „Quellbach- und Felskomplex Altbachtal und Schwalbenfel-

sen/Dichterhain“ liegt westlich des Plangebiets und greift sogar etwas hinein. Betroffen davon ist

der Pferdestall, so dass von einer zusätzlichen Beeinträchtigung nicht auszugehen ist.

6.7 Gewässerschutz

Am westlichen Rand des Plangebiets befinden sich einige Grundstücke des Sondergebietes in der

Zone II des Wasserschutzgebiets St. Martin, Quellfassung „Wappenschmiedquelle Ost“. Die Gren-

ze ist in der Planzeichnung nachrichtlich übernommen. Auf die Rechtsverordnung wird hingewie-

sen.

„Die Engere Schutzzone (Zone II) soll den Schutz vor Verunreinigungen durch pathogene Mikro-

organismen (z.B. Bakterien, Viren, Parasiten und Wurmeier) sowie vor sonstigen Beeinträchtigun-

gen gewährleisten, die bei geringer Fließdauer und –strecke zur Trinkwassergewinnungsanlage

gefährlich sind.“ (§ 4 (3)) Zu diesem Zwecke sind eine ganze Reihe von Handlungen verboten. Da-

zu zählen u.a.:

2. Errichten und Erweitern baulicher Anlagen (insbesondere gewerblicher und landwirtschaftli-

cher Betriebe) einschließlich deren Nutzungsänderung, soweit dadurch Gefahren für das

Grundwasser zu besorgen sind;

3. Straßen, Bahnlinien und sonstige Verkehrsanlagen (ausgenommen Feld-, Wald-, Fuß- und

Radwege);
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4. Änderung von Verkehrsanlagen (ausgenommen zur Verbesserung des Grundwasserschutzes

und ausgenommen Änderungen und Unterhaltung von landwirtschaftlichen Wirtschaftswe-

gen);

5. Neubohrung von Brunnen und Messstellen, die nicht der öffentlichen Wasserversorgung die-

nen;

15. Einleiten von Niederschlagswasser in den Untergrund. Ausgenommen nicht schädlich verun-

reinigtes Niederschlagswasser, wenn es breitflächig über die belebte Bodenzone versickert

wird. Insbesondere ist dies Niederschlagswasser von:

a) Dach- und Hofflächen (außer von Gewerbe- und Industriebetrieben)

b) Feld-, Rad- und Gehwegen;

6.8 Hochwasserschutz

Nach der Gefahrenkarte HQ100 für Rheinland-Pfalz sind für die Gemeinde St. Martin weder Über-

schwemmungen eines hundertjährlichen Hochwassers noch Extremhochwasser (HQExtrem) zu er-

warten.

6.9 Denkmalschutz

Die Bebauung entlang der Einlaubstraße nördlich des Sondergebiets am Kuckucksweg ist Teil ei-

nes Ensembles, das dem Denkmalschutz unterliegt. Zwischen diesem Ensemble und dem Sonder-

gebiet liegt ein steiler, bewaldeter Hang, so dass Auswirkungen der Planung auf das geschützte

Ensemble nicht zu erwarten sind.

Innerhalb des Geltungsbereichs sind Boden- oder Baudenkmale nicht bekannt. Es befindet sich ei-

ne Fundstelle eines römischen Weihesteins in unmittelbarer Nähe des Plangebiets. Da Fundstellen

Hinweise auf Siedlungstätigkeit darstellen, umgeben sie grundsätzlich eine Verdachtszone um sich

herum. Auf die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes und die Anzeigepflicht von Bodenfun-

den gemäß § 17 DSchG wird hingewiesen.

6.10 Altlasten

Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Altlasten oder Altlastverdachtsflächen bekannt.

7 Artenschutzrechtliche Prüfung

Im Allgemeinen Wohngebiet und im Wochenendhausgebiet ist eine zusätzliche Bebauung mög-

lich. Da ursprünglich im Bereich der Wochenendhäuser eine neue Bebauung und folglich eine Be-

troffenheit von Belangen des Artenschutzes nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine ar-

tenschutzrechtliche Prüfung nach § 44 NatSchG in Auftrag gegeben. Da Teile des Plangebiets im

Vogelschutzgebiet liegen, war außerdem eine Prüfung nach § 33 BNatSchG erforderlich. Beide Un-

tersuchungen wurden durch den Diplom-Biologen Herrn Kitt im November 2017 sowie eine Er-

gänzung im Juli 2018 vorgelegt. Gegenstand der Untersuchungen war die mögliche Betroffenheit

von Brutvögeln, Fledermäusen, Reptilien, Amphibien und anderer Arten.
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Reptilien

Mauereidechse: Die Mauereidechse liebt warme Gegenden. Aufgrund der Gehölzstrukturen und

der damit verbundenen Beschattung großer Teile des Plangebiets kommt die Mauereidechse nur

auf den Südseiten der Wohngebäude im sonnigen Westteil vor. Die unbebauten Grundstücke sind

potenzielle Lebensräume der Mauereidechse mit suboptimalen Lebensbedingungen. Eine lokale

Population ist daher klein und anfällig gegenüber Eingriffen.

Zauneidechse: Die Zauneidechse kommt auf offenen, grasigen Ruderalflächen östlich des Plange-

biets vor. Auch im offeneren westlichen Bereich des Plangebiets sind Vorkommen möglich. Im

mittleren und östlichen Teil des Plangebiets ist aufgrund der starken Beschattung nicht mit Vor-

kommen zu rechnen. Im westlichen, offeneren Bereich könnten einzelne Tiere vorkommen.

Schlingnatter: Die Schlingnatter ist im Plangebiet nicht beobachtet worden. Sie liebt warmes,

halboffenes, trockenes und sonniges Gelände. Die Bedingungen sind mit Ausnahme des Westteils

so ungünstig, dass ein Vorkommen im Plangebiet unwahrscheinlich ist.

Brutvogelarten

Im Plangebiet sind eine Reihe von Vogelarten beobachtet worden oder konnten in unmittelbarer

Nachbarschaft beobachtet werden.

Grünspecht: Er lebt in parkartigen Landschaften, Streuobstwiesen oder an Rändern von Laub- und

Mischwäldern. Da er während der Begehungen regelmäßig gehört werden konnte ist von einer

regelmäßigen Brut im Bereich der stärkeren Baumbestände am Berghang auszugehen.

Schwarzspecht: Er findet in den Altbuchenbeständen oberhalb des Plangebiets gute Lebensbedin-

gungen. Beobachtet worden ist er zuletzt an der Mariengrotte oberhalb des Plangebiets.

Wendehals: Er liebt baumbestandene Landschaften und kann deshalb in Siedlungsgebieten mit

Gärten oder in Waldrändern vorkommen. Der Wendehals wurde im Plangebiet nicht beobachtet,

allerdings östlich davon im Übergangsbereich zwischen Weinberg und Wald.

Schwarzspecht und Wendehals sind nach der VSR besonders geschützt, der Grünspecht ist bun-

desweit streng geschützt.

Weitere geschützte europäische Vogelarten konnten im Plangebiet und seiner unmittelbaren

Nachbarschaft beobachtet werden. Dazu zählen die Gartengrasmücke, der Haussperling, die He-

ckenbraunelle, das Rotkehlchen, der Zaunkönig und der Zilpzalp. Sie brüten meist in Höhlen oder

Nistkästen in der Nähe von Gebäuden. In Ermangelung von Baumhöhlen fallen diese Brutmöglich-

keiten weg.

Die meisten Brutvögel im Plangebiet gehören zu den gebüschbrütenden Arten, die noch zu den

häufig vorkommenden Arten zählen. Bei weiterhin anhaltenden ungünstigen Lebensbedingungen

können einige Arten in Zukunft in ihrem Bestand bedroht sein.

Fledermäuse sind nicht gezielt untersucht worden. Stattdessen sind Literaturrecherchen vorge-

nommen worden. Für die westliche Umgebung von St. Martin können mehrere Arten aufgeführt

werden. Im Plangebiet selber werden Vorkommen von Fledermausarten als unwahrscheinlich an-

gesehen, da die entsprechenden Lebensräume fehlen (große Dachstühle, Baumhöhlen). Das Gut-
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achten kommt zu dem Ergebnis, dass das Plangebiet für Fledermäuse von untergeordneter Be-

deutung ist.

Wildkatze: Die Wildkatze besiedelt den gesamten Pfälzerwald, meidet aber den touristisch inten-

siv genutzten Haardtrand. Nachweise sind im Umfeld von St. Martin folglich nicht bekannt. Das

Plangebiet ist für die Wildkatze deshalb ohne Bedeutung.

Haselmaus: Die Haselmaus meidet menschliche Siedlungen. Im Umfeld von St. Martin liegen kei-

ne Nachweise vor und werden vom Gutachter für das Plangebiet als sehr unwahrscheinlich einge-

stuft.

Amphibien: Das Plangebiet und dessen direkte Umgebung weisen keine geeigneten Habitate für

Amphibienarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie auf, die als Laichplatz dienen können.

Auch Käfer und Libellen sind im Plangebiet aufgrund fehlender Habitatstrukturen nicht zu erwar-

ten.

Schmetterlinge: Schmetterlinge von Anhang IV Arten sind im Plangebiet nicht zu erwarten. Allein

die Spanische Flagge ist relevant, da sie am Sportplatz in St. Martin beobachtet werden kann. Im

Plangebiet sind Vorkommen nicht zu erwarten.

Weichtiere: Einzige Vertreter der in Anhang IV der FFH-Richtlinie genannten Arten leben in und an

Gewässern, die im Plangebiet nicht vorhanden sind. Für das Plangebiet sind sie ohne Bedeutung.

Durch Abriss bestehender Gebäude können im Plangebiet artenschutzrechtliche Verbotstatbe-

stände erfüllt werden. Das gilt für alle o.g. Arten (Fledermäuse, Mauereidechse, Zauneidechse,

Schlingnatter, Gehölz- und Gebüschbrüter sowie die Höhlen- und Halbhöhlenbrüter). Allerdings

können durch bestimmte Maßnahmen die Eingriffe unterbunden werden. Verbotstatbestände

gemäß § 44 BNatSchG werden bei Beachtung von zeitlichen Vorgaben zur Baufeldräumung nicht

ausgelöst.

- Gehölzrodungen können im Zeitraum von Oktober bis Februar durchgeführt werden

- Abrissarbeiten von und an Gebäuden können von Mitte August bis Ende März durchgeführt

werden

- Planierungen des Geländes sind im Zeitraum von Mitte August bis Ende Mai des nächsten Jah-

res durchführbar, wobei die Beseitigung von Trockenmauern von Mitte August bis Mitte Okto-

ber oder von März bis Mitte Mai erfolgen sollen

- Bauarbeiten sind ganzjährig möglich

Das Gutachten kommt in seiner Gesamtbewertung zu dem Ergebnis, dass bei den meisten Tierar-

ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten innerhalb des Plangebie-

tes von keinen „erheblichen Beeinträchtigungen“ auszugehen ist und deshalb keine Verbotstatbe-

stände nach § 44 BNatSchG ausgelöst werden.

8 Beschreibung der Umweltauswirkungen

Mit der vorliegenden Planung wird ein schon bebauter Siedlungsbereich verdichtet. Die unbebau-

ten Grundstücke liegen derzeit brach oder werden als Grünfläche genutzt. Relevante Gehölzbe-

stände befinden sich weiter westlich und südlich des Plangebiets.
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Im Osten wird ein Teilbereich des ursprünglichen Bebauungsplans aufgehoben. In diesem Falle

sind die Auswirkungen vom planungsrechtlichen Status eines Bebauungsplans in den planungs-

rechtlichen Status eines Gebiets nach § 34 BauGB bzw. § 35 BauGB zu beurteilen.

Im Westen werden einige Grundstücke in das Plangebiet eingebunden, die planungsrechtlich dem

Außenbereich zuzuordnen sind. Für sie wird eine Umweltprüfung vorgenommen.

Über die Einlaubstraße ist das Plangebiet verkehrlich angebunden, die Straße endet jedoch als

Sackgasse mit Fußwegfortsetzung. Zu den Wochenendhäusern führen befahrbare, nicht befestig-

te Wege. Das Plangebiet liegt am Rande des Pfälzerwaldes und ist für die Naherholung und den

Tourismus von Bedeutung. In Fortsetzung zur bestehenden Bebauung entsteht neuer Wohnraum.

Relevante äußere Lärm- oder Geruchseinwirkungen auf das Plangebiet sind nicht vorhanden.

Durch die Bebauung freier Grundstücke entlang der Einlaubstraße gehen Lebensräume für Tiere

und Pflanzen verloren. Im Zuge einer artenschutzrechtlichen Abschätzung konnte festgestellt

werden, dass Verbotstatbestände gemäß BNatSchG bei Beachtung geeigneter Maßnahmen nicht

ausgelöst werden. Insgesamt sind durch die Planung keine negativen Auswirkungen auf das

Schutzgut Tiere und Pflanzen zu erwarten.

Die mögliche Bebauung der freien Grundstücke ist mit einer Zunahme des Versiegelungsgrades

verbunden. Dieser ist aufgrund der geringen Anzahl freier Grundstücke und der damit verbunde-

nen maximalen Versiegelung von ca. 500 m² in einem 2,99 ha großen Gebiet jedoch als nicht er-

heblich einzustufen. Das Schutzgut Boden ist damit ebenso nicht im relevantem Maß betroffen

wie das Schutzgut Wasser. Auf den lokalen Klimahaushalt werden sich durch die Planung keine

Auswirkungen ergeben.

Im Bereich der Teilaufhebung werden die Flurstücke 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3811, 3812

und 3814 Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Eine zusätzliche Bebauung ist hier nicht möglich, so

dass die Umweltauswirkungen gegenüber der ursprünglichen Planung mit Null angenommen

werden können. Die bereits bebauten Flurstücke 3807, 3808, 3809 und 3810 bleiben Außenbe-

reich und können ebenfalls nicht weiter bebaut werden.

Der Teilbereich mit den Flurstücken 4089/5, 4089/4, 4089/3, 4088, 4087/4 und 4087/3 ist pla-

nungsrechtlich dem Innenbereich gemäß § 34 BauGB zuzuordnen. In diesem Teilbereich befindet

sich noch ein freies Grundstück, welches auch nach dem ursprünglichen Bebauungsplan einer Be-

bauung zugeführt werden konnte. Ein zusätzlicher Eingriff findet auch hier nicht statt.

Auswirkungen auf das Orts- oder Landschaftsbild ergeben sich durch die Planung nicht. Das Ge-

biet ist durch bestehende bauliche Strukturen eingefasst und wird hinsichtlich der zulässigen Ge-

bäudekubaturen auf ein verträgliches Maß begrenzt.

Da bei einer zusätzlichen Bebauung nach § 34 BauGB Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG

nicht auszuschließen sind, muss der Artenschutz mit dem Bauantrag geprüft werden. Sofern eine

etwaige Rodung von Gehölzen außerhalb der Brutzeit nur in den Monaten von Oktober bis Febru-

ar erfolgt, kann davon ausgegangen werden, dass Verbotstatbestände nicht ausgelöst werden.

Insgesamt ist durch die Änderung und Teilaufhebung nicht von erheblichen Eingriffen in den Na-

turhaushalt auszugehen.
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Umweltprüfung

Für Bebauungspläne ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die

voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und im Umweltbericht beschrieben

und bewertet werden. Im Umweltbericht wird auch die Eingriffsregelung nach § 1a BauGB in Ver-

bindung mit § 15 BNatSchG behandelt. Außerdem sind die Vorschriften zum europäischen Habi-

tatschutz Natura 2000 sowie zum Artenschutz zu beachten.

Zu den Umweltauswirkungen gehören die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Was-

ser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwischen ihnen, sowie die Landschaft und die biologische

Vielfalt. Daraus ist ersichtlich, dass auch die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung Gegenstand

der Umweltprüfung ist. Zu den Umweltbelangen gehören darüber hinaus Auswirkungen auf den

Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt, Kulturgüter und sonstige

Sachgüter, soweit die Auswirkungen jeweils umweltbezogen sind. Regelungen zu den Anforde-

rungen des Umweltberichts enthält die Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, die dem vorliegen-

den Umweltbericht zugrunde gelegt wird.

Der vorliegende Bebauungsplan hat große Bereiche bereits überplanter Baugebiete zum Inhalt

sowie einen kleinen Bereich im Westen, der bauleitplanerisch noch nicht behandelt wurde. Allein

dieser Bereich ist Teil der Umweltprüfung und von ihm ist im Folgenden die Rede als Plangebiet.

9 Allgemeine Umweltschutzziele

Bei den allgemeinen Umweltschutzzielen handelt es sich um grundsätzliche Zielsetzungen, die un-

abhängig von der geplanten Nutzungsänderung aufgrund übergeordneter Zielvorgaben sowie der

Bestandserhebung und Bewertung, zu verfolgen sind.

Tiere und Pflanzen

 Schutz, Erhalt und Entwicklung der natürlichen Lebensräume und ihrer Lebensgemeinschaften.

 Vermeidung und Minimierung von Baumaßnahmen.

 Anpflanzung von Bäumen und Hecken auf privaten Flächen.

 Verwendung von standortgerechten, heimischen Pflanzen.

 Vernetzung von Lebensräumen.

Boden

 Erhalt und Schutz sowie sparsamer Umgang mit Boden zum Erhalt der Regulationsfunktion, der

natürlichen Bodenfruchtbarkeit sowie der Lebensraumfunktion im Sinne des Biotopentwick-

lungspotenzials.

 Vermeidung und Minimierung von Versiegelungen.

 Verwendung wasserdurchlässiger Beläge

 Begrünung aller nichtüberbauten Flächen.

Fläche

 Erhalt und Schutz sowie sparsamer Umgang mit Fläche

 Innenentwicklung vor Außenentwicklung

Wasser

 Erhalt und Schutz des Grundwassers und Oberflächengewässer.

 Sicherung der Grundwasserneubildung sowie der natürlichen Abflussverhältnisse.
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 Erhalt der Grundwasserneubildungsrate durch Vermeidung und Minimierung der Versiegelung.

 Verwendung wasserdurchlässiger Beläge.

 Versickerung von Oberflächenwasser auf den Grundstücken.

Klima und Luft

 Erhalt der klimatischen Verhältnisse.

 Schutz vor Schadstoffen.

 Reduzierung der Erwärmung durch Vermeidung und Minimierung von Versiegelungen.

 Anpflanzung von Hecken als Pufferfläche gegen Schadstoffe.

 Durchgrünung von Bauflächen.

Landschaft und Erholung

 Erhalt und Entwicklung eines harmonischen Landschaftsbildes unter Berücksichtigung ortstypi-

scher, kultureller Eigenarten.

 Sicherung des Erholungspotenzials.

 Begrenzung der Gebäudekubatur auf ein landschaftsbildverträgliches Maß.

 Gestalterische Vorgaben.

 Herstellung strukturreicher Ortsrandhecken.

 Anpflanzung von Bäumen und Hecken auf privaten Flächen.

10 Untersuchungsgebiet und Untersuchungsumfang

Das Untersuchungsgebiet umfasst die Flurstücke im Westen des Plangebiets sowie die angren-

zenden Flächen sofern sich Auswirkungen durch die Planung ergeben können. Die Größe des Un-

tersuchungsgebiets beträgt ca. 1,0 ha.

Die Bestandsaufnahme erfolgte durch eine Begehung im Juni 2017.

11 Räumliche Vorgaben

11.1 Naturräumliche Gegebenheiten

Die Gemeinde St. Martin liegt an der Grenze der Naturräume nördliche Oberhaardt und Neustäd-

ter Gebirgsrand. Das Plangebiet liegt bereits im Bereich des Gebirgsrandes, das einen Teil des

Haardtgebirges darstellt. Im LANIS heißt es dazu:

„Der Neustädter Gebirgsrand bildet den östlichen Rand des Pfälzer Waldes an der Linie des Rhein-

grabenbruchs zur heutigen Rheinebene zwischen Albersweiler und Kallstadt und ist als Kulisse aus

der Rheinebene weithin sichtbar und einprägsam. Der Gebirgsrand erreicht im Süden Höhen über

600 m, fällt dann allmählich nach Norden ab. Die höchste Erhebung ist der Gipfel der Kalmit als

dem zweithöchsten Berg der Pfalz mit 673 m ü.NN.

Der Gebirgsrand wird besonders in der Südhälfte von einer Vielzahl von Bachtälern tief eingekerbt.

Der markanteste Taleinschnitt ist der des Speyerbachs bei Neustadt an der Weinstraße, der einen

großen Teil des inneren Pfälzer Waldes entwässert.

Der Pfälzer Wald ist ein ausgedehntes Buntsandsteingebirge. Nur lokal, meist in den Taleinschnit-

ten, stehen Gesteine anderer Epochen an, wie z.B. Gneis im Tal der Queich. Basaltvorkommen als

Zeugen eines früheren Vulkanismus werden bei Forst abgebaut. Aus Buntsandstein bildeten sich in
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der Regel nur flachgründige, sauere, nährstoffarme, sandige Böden, die für die Landwirtschaft

kaum geeignet sind. Wie das Kerngebiet des Pfälzer Waldes ist daher auch sein Randbereich nahe-

zu geschlossen bewaldet.

Der Waldrand zur weinbaulich genutzten Unterhangzone der Haardt betont die bereits durch das

Relief markant hervorgehobene Grenzlinie zwischen Rheinebene und Gebirge zusätzlich. Die Wäl-

der der Randzone waren allerdings in früheren Zeiten durch Waldweide wesentlich lichter und wie-

sen Trockenvegetation im Unterwuchs auf, was stellenweise in Ansätzen noch erkennbar ist.

Übergänge mit Weinbergs- und Obstterrassen prägen die Saumlinie zur Haardt.

Der Neustadter Gebirgsrand wird überwiegend durch lichte, mediterran anmutende Kiefernwälder

geprägt, in deren Unterwuchs Besenheide und Heidelbeersträucher verbreitet sind. Die Randzone

zu den Weinbergen wird jedoch durch ein mehr oder minder durchgängiges Band von Beständen

der Esskastanie geprägt, die bereits zu Römerzeiten hier eingebürgert wurde. Sie werden teilweise

noch heute als Niederwald genutzt. Laubwälder kommen ansonsten primär in schattigeren Lagen

der Hänge vor.

Der Speyerbach wurde ebenso wie andere größere Gewässer schon früh für die Holztrift aus den

Einschlagsgebieten im Pfälzer Wald zu den Handelsplätzen in der Ebene und zum Rhein ausgebaut.

Die kleineren Bäche sind jedoch weitgehend naturnah erhalten und werden teilweise wie am Wa-

chenheimer Bach von Bruchwäldern begleitet. Einige Täler im Süden sind in Abschnitten als Wie-

sentäler mit Feuchtgebieten ausgebildet.

Der Ostrand des Gebirges ist von einer Reihe von Burgen bzw. Ruinen besetzt. Besonders markante

Blickfänge aus der Ebene sind die Ruinen des fast 1000 Jahre alten Klosters Limburg bei Bad Dürk-

heim sowie das Hambacher Schloss. Bei Neustadt erhebt sich über einer engen Talwindung des

Speyerbachs die Ruine Wolfsburg, von der man entlang einer Felsrippe (Hohfels) zum Wolfsberg

aufsteigen kann. Als Beispiel weiterer interessanter Gesteinsformationen ist das Felsenmeer am

Südhang der Kalmit zu nennen. Von der Kalmit wie auch von anderen Aussichtspunkten hat man

einen grandiosen Blick auf die Rheinebene, der bei klarer Sicht bis zum Odenwald reicht.

Die Wälder bergen zahlreiche Spuren frühgeschichtlicher Kulturen. Hierzu zählen keltische Befesti-

gungsanlagen (Heidenmauer bei Bad Dürkheim, Heidenlöcher bei Deidesheim, Steinwälle am Kö-

nigsberg) sowie Hügelgräber, Kultplätze, Opfersteine.

Der Gebirgsrand blieb im wesentlichen siedlungsfrei. An den strategisch bedeutsamen Ausgangs-

punkten der Haupttäler von Speyerbach und Isenach entwickelten sich die Städte Neustadt und

Bad Dürkheim, die sich später auch in die Taltrichter ausgedehnt haben. Die Talgründe sind somit

überwiegend bebaut. Als einzige Waldsiedlung des Landschaftsraums entstand Lindenberg in ei-

nem kleinen Seitental des Speyerbachs unterhalb einer ehemaligen Burg, in deren Burggraben eine

mittelalterliche Kapelle steht. Heute sind die ortsnahen Bereiche der Rodungsinsel durch Streu-

obstwiesen geprägt, während große Teile der früheren Gärten und Gemengelagen – wie auch in

anderen Teilgebieten des Landschaftsraums - der Wiederbewaldung überlassen wurden und nur

noch an Terrassierungen und allmählich verfallenden Trockenmauern ablesbar sind.“
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11.2 Potenzielle natürliche Vegetation und Realnutzung

Als Potenzielle natürliche Vegetation wird die Pflanzengesellschaft bezeichnet, die sich ohne Ein-

flussnahme des Menschen ergeben würde. Sie dient als Hinweis zur Entwicklung naturnaher Bio-

toptypen.

Die potenzielle natürliche Vegetation in dem zum Haardtgebirge zuzuordnenden Teil von St. Mar-

tin besteht aus einem Hainsimsen-Buchenwald auf basenreichen Silikatböden mittlerer Feuchte.

Kennzeichnend sind artenarme Buchenwälder. In der Baumschicht können in Höhenlagen Eichen

und Bergahorn auftreten. Eine Strauchschicht fehlt meist, die Bodenvegetation ist schwach aus-

gebildet.

Aufgrund ihrer schlechten Eigenschaften eignen sich die Böden nicht für die Landwirtschaft. Sie

sind fast ausschließlich bewaldet.

Die derzeitige Realnutzung des Plangebiets besteht in erster Linie aus Wochenendhäusern, umge-

ben von Gartenflächen.

12 Bestandsanalyse und Prognose der Umweltauswirkungen

In der Bestandsanalyse wird der Zustand der Umwelt vor Durchführung der Planung dokumentiert

und in seiner Bedeutung hinsichtlich der Schutzgüter Mensch, Tiere / Pflanzen, Boden, Fläche,

Wasser, Klima / Luft, Landschaft und Kultur- / Sachgüter untersucht. In der nachfolgenden Konflik-

tanalyse wird die Planung dahingehend untersucht, ob bzw. welche Beeinträchtigungen für die

Schutzgüter entstehen. Diese Beeinträchtigungen können sowohl dauerhaft als auch vorüberge-

hend wirken. Eine Planung kann zudem negative Auswirkungen auf umliegende Flächen haben,

z. B. durch Zerschneidungs- und Trennungseffekte oder durch schädliche Randeinflüsse.

Die artenschutzrechtliche Prüfung behandelt das gesamte Plangebiet.

12.1 Schutzgut Mensch

Bestand

Der Erweiterungsbereich ist bebaut und liegt in einer teilweise mit Gehölzen bestandenen Garten-

landschaft im Südwesten der Gemeinde. Die angrenzenden Flächen sind nach Süden, die Hänge

hinauf, fast ausschließlich bewaldet. Im Norden grenzt die Kropsbach-Niederung an das Plange-

biet. Am Rande des Plangebiets befinden sich Wanderwege, die Teil eines umfangreichen Fuß-

und Wanderwegenetzes sind, das u.a. zur Kropsburg hinauf führt. Das Untersuchungsgebiet ist

Teil eines Erholungsgebiets, das von Touristen gern besucht wird.

Beeinträchtigungen, die vom Plangebiet ausgehen sind heute nicht bekannt.

Planung

Durch Umsetzung der Planung im Erweiterungsbereich werden keine neuen Wochenendhäuser

errichtet. Die Einlaubstraße dient der Erschließung der Wochenendhäuser. Mehrverkehr ist nicht

anzunehmen, weil der Erweiterungsbereich keine zusätzliche Bebauung vorbereitet. Die Auswir-

kungen auf das Schutzgut Mensch sind mit Null anzunehmen.

Ergebnis

Das Schutzgut Mensch ist durch die Planung nicht betroffen.
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12.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt

Bestand

Im Bereich des Sondergebiets sind „die Gärten (sind) teils terrassiert, teils hängig ausgebildet und

weisen magere, grasige Vegetation auf. Verstreut finden sich Niederstammobstbäume, Hasel- und

Rosengebüsche.“ (Fachbeitrag Artenschutz, S. 4)

Bild 6: bebautes Grundstück Bild 7: Pferdestall ganz im Westen

Da das Vorkommen geschützter Arten nicht generell ausgeschlossen werden kann, wurde eine ar-

tenschutzrechtliche Untersuchung durchgeführt.

Säugetiere

Das Gutachten kam zu dem Ergebnis, dass das Plangebiet in Ermangelung an Baumhöhlen „für

Fledermäuse von untergeordneter Bedeutung (ist). Lediglich für die Zwergfledermaus (eventuell

auch Fransenfledermaus) sind vereinzelte Vorkommen an Gebäuden anzunehmen, wobei auch

diese aufgrund der Lage am Nordhang und der geringen Sonneneinstrahlung meist wenig geeig-

net sein dürften.“ (S. 10)

Nachweise der Wildkatze sind im Umfeld von St. Martin nicht bekannt. Das Kropsbachtal ist aller-

dings ein potenzieller Wanderkorridor.

Vorkommen der Haselmaus konnten im Plangebiet nicht nachgewiesen werden und werden als

„sehr unwahrscheinlich“ (S. 10) eingestuft.

Reptilien

Die Mauereidechse konnte im Plangebiet am Fuß der als Naturdenkmal ausgewiesenen Kastanie

und in den besonnten Gartenbereichen im Westteil nachgewiesen werden. Beobachtet wurden

sie vor allem auf den Südseiten der Gebäude und den dort angrenzenden Gartenstrukturen.

Zauneidechsen konnten „auf offenen, grasigen Ruderalflächen östlich des Plangebietes nachge-

wiesen werden. Potenziellen Lebensraum bieten auch die nördlich des Kuckuckswegs anschlie-

ßenden Offenlandbereiche. Weiterhin könnten einzelne Tiere auch im westlichen, offeneren Be-

reich des Plangebietes vorkommen.

Durch die starke Beschattung ist in den mittleren und östlichen Teilen des Plangebiets nicht mit

Vorkommen zu rechnen.“ (S. 12)

Infolge sehr ungünstiger Bedingungen sind Vorkommen der Schlingnatter nicht anzunehmen.
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Mangels entsprechender Habitate sind Amphibien im Plangebiet nicht zu erwarten. Gleiches gilt

für Libellen und Käfer des Anhangs IV der FFH-Richtlinie. Auch Schmetterlinge und Weichtiere

der FFH-Anhänge sind im Plangebiet nicht zu erwarten.

Im Umfeld des Plangebiets konnten einige geschützte Brutvogelarten nachgewiesen werden. Der

Grünspecht wurde regelmäßig südlich des Plangebietes, oberhalb des Kuckuckswegs gehört. „Es

ist von einer regelmäßigen Brut im Bereich der stärkeren Baumbestände am Berghang auszuge-

hen.“ (S. 14)

„Da der Schwarzspecht als die einzige Art gilt, die in intaktes Buchenholz Höhlen zimmern kann,

ist davon auszugehen, dass im Bereich der Altbuchenbestände oberhalb des Plangebietes regel-

mäßig Schwarzspechte brüten und somit die Grundlage auch für andere Höhlenbrüter schaffen.“

(S. 14)

Im Untersuchungsgebiet der artenschutzrechtlichen Prüfung wurde ein Brutpaar des Wendehal-

ses östlich des Plangebiets im Übergang zu den Weinbergterrassen festgestellt.

Weitere 16 Arten konnten im Bereich des Plangebiets und seiner Umgebung festgestellt werden.

Sie werden als in dieser Region „durchaus häufig und weit verbreitet“ (S. 16) eingestuft.

Planung

Durch die neue Bebauung können insbesondere offene Gartenbereiche verloren gehen. Durch

den Verlust von Bäumen gehen Brutplätze für die gebüschbrütenden Arten dauerhaft verloren.

Durch eine Beschränkung der Rodungsarbeiten auf den Winter können diese Beeinträchtigungen

ausgeschlossen werden.

Gebäudeabrisse, Aus- und Anbauten können Habitate der Zwergfledermaus (evtl. auch der Fran-

senfledermaus) zerstören. Auch Arten der Höhlen- und Halbhöhlenbrüter können durch den Ab-

riss von Gebäuden, Aus- oder Anbauten beeinträchtigt werden. Auch hier können diese Beein-

trächtigungen durch Arbeiten außerhalb der Brutzeiten vermieden werden.

Durch Überbauung der offenen Gartenbereiche können Lebensräume bzw. potenzielle Lebens-

räume der Mauereidechse und der Zauneidechse verloren gehen und Entwicklungsstadien beein-

trächtigt werden.

Aufgrund der Vorbelastung durch bestehende Wohngebäude sind erhebliche Beeinträchtigungen

durch Emissionen nicht anzunehmen.

Ergebnis

„Bei den meisten Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von europäischen Vogelarten

innerhalb des Plangebietes ist von keinen „erheblichen Beeinträchtigungen“ auszugehen. Es wer-

den keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausgelöst.“ (S. 22)

Das Schutzgut Tiere und Pflanzen ist durch die Planung in mittlerem Umfang betroffen.

12.3 Schutzgut Boden

Bestand

Das Untersuchungsgebiet liegt an der Grenze der Rheingrabenscholle und dem Südwestdeut-

schem Buntsandstein und gehört der Bodengroßlandschaft mit hohem Anteil an Sand-, Schluff-
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und Tonsteinen, häufig im Wechsel mit Löß an. Die Böden verfügen über ein mittleres Ertragspo-

tenzial.

Die nutzbare Feldkapazität ist mittel (> 90 bis <= 140 mm).

Das Plangebiet weist Versiegelungen durch drei vorhandene Wochenendhäuser, deren Zufahrten

und Terrassenbereiche auf. Die Straße ist noch bedingt wasserdurchlässig, da sie nicht vollflächig

versiegelt ist.

Prognose

Im Erweiterungsbereich wird aufgrund der vorhandenen Bebauung kein zusätzlicher Boden ver-

siegelt.

Ergebnis

Das Schutzgut Boden ist durch die Planung nicht betroffen.

12.4 Schutzgut Fläche

Bestand

Flächenverbrauch hat in vielerlei Hinsicht Einfluss auf unsere Umwelt: auf das Klima (Wechselwir-

kung: klimatische Ausgleichsfunktion, lufthygienische Ausgleichsfunktion), auf den Boden (Pro-

duktionsfunktion, Lebensraumfunktion, schutzwürdige Böden, Bodentypen), auf das Wasser (Ver-

sickerung, Grundwasser-Neubildung, Retention). Auf Flora/Fauna/Biodiversität (Lebensräume, Bi-

otopverbund), auf den Menschen (Erholung, Gesundheit, Infrastrukturkosten, Nahversorgung).

Mögliche Auswirkungen sind folgend beispielhaft, stichworthaltig beschrieben:

Klima: verringerte Kühleffekte > Auswirkung auf den Menschen

Verringerte Verdunstung > Auswirkung auf den Boden

Boden: erhöhter Abfluss, verringerte Versickerung > Auswirkung auf das Wasser

Wasser: verringerte Verdunstung > Auswirkung auf Flora/Fauna/Biodiversität

F/F/B: erhöhte Distanz zu Freiräumen > Auswirkung auf den Menschen

Durch die Ausdehnung von Siedlungen kommt es zur Zerschneidung von Naturräumen, die wiede-

rum Auswirkungen auf Flora/Fauna/Biodiversität und auch auf das Landschaftsbild haben. Damit

wird die Erholungseignung für den Menschen beeinträchtigt.

Beim Untersuchungsgebiet handelt es sich um eine mit Wochenendhäusern bebaute Fläche am

Ortsrand von St. Martin.

Prognose

Der Teilbereich des Bebauungsplans, der einer Umweltprüfung unterzogen wird hat eine Größe

von rund 0,39 ha. In diesem Teilbereich ist nach Herausnahme der Waldflächen keine zusätzliche

Bebauung möglich.

Durch die Planung werden 0,39 ha Flächen, die faktisch bebaut sind und dem Siedlungskörper zu-

zurechnen sind auch planungsrechtlich dem Siedlungsbereich zugeordnet.

Ergebnis

Im Untersuchungsgebiet können keine neuen Flächen versiegelt und auch nicht in Anspruch ge-
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nommen werden, da die Grundstücke bereits bebaut sind und dem Siedlungskörper zuzurechnen

sind. Deshalb wird keine Verschlechterung des Schutzgutes Fläche gegenüber dem Ist-Zustand

eintreten.

Im Hinblick auf den Plan-Zustand tritt eine Verschlechterung ein, weil die in Rede stehenden Flä-

chen im unbeplanten Außenbereich liegen.

12.5 Schutzgut Wasser

Bestand

Der Untersuchungsbereich gehört dem Hydrogeologischen Teilraum des Südwestdeutschen Bunt-

sandsteins an. Die Wasserdurchlässigkeit des Bodens ist durch den Tonanteil und den Buntsand-

stein relativ gering. Eine Versickerung ist nur begrenzt möglich.

Das Grundwasser ist gegen Umweltbeeinflussungen mittel geschützt. Die Schutzwirkung der

Grundwasserabdeckung wird im Plangebiet aufgrund der geringen Durchlässigkeit des Bodens

nicht als ungünstig beurteilt.

Im Plangebiet verläuft ein Gewässer 3. Ordnung. Dabei handelt es sich um einen von Süden am

Rande des Plangebiets verlaufenden Frauenbach, der in den Kropsbach mündet. Der Bach fließt

verrohrt durch das Grundstück 4948/3.

Die Trinkwasserquellen Wappenschmiedquelle 1 und 2 liegen außerhalb des Plangebiets. Ein Teil

des Plangebiets liegt aber innerhalb der Schutzzone II des Wasserschutzgebiets St. Martin. Die Er-

richtung und Erweiterung baulicher Anlagen ist in der Zone II verboten „soweit dadurch Gefahren

für das Grundwasser zu besorgen sind“ heißt es in § 4 (3) Nr. 2 der Rechtsverordnung.

Insgesamt wird das Schutzgut Wasser im Plangebiet in seiner Wertigkeit nur mit gering bis mittel

bewertet, da weder Oberflächengewässer noch sensible, nah anstehende Grundwasserleiter vor-

handen sind.

Prognose

Durch die Planung wird mangels neuer Bebauungsmöglichkeiten keine Veränderung des Wasser-

haushalts vorbereitet. Das Plangebiet ist mit Wochenendhäusern bebaut. Wochenendhäuser

werden nicht dauerhaft zu Wohnzwecken genutzt. Die Einlaubstraße ist außerdem an das Misch-

wasserkanalnetz angeschlossen. Beeinträchtigungen des Grundwassers sind durch die Planung

nicht zu erwarten.

Außerhalb des Plangebietes ist von keinen Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser auszugehen.

Der Versiegelungsgrad wird sich nicht erhöhen, die Versickerungsfähigkeit sowie die Grundwas-

serneubildung bleiben unverändert.

Ergebnis

Das Schutzgut Wasser ist durch die Planung nicht betroffen.

12.6 Schutzgut Klima und Luft

Bestand

Das Untersuchungsgebiet liegt an der Schwelle zwischen dem Pfälzerwald und dem Oberrhein-

Tiefland. Aufgrund der Lage am Fuße des Pfälzerwaldes profitiert St. Martin von den klimatischen
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Verhältnissen der Weinbauregion. Die Region ist geprägt von einem westeuropäisch-atlantischen

Klima mit mäßig kalten Wintern und warmen Sommern. Die Temperaturen liegen im langjährigen

Mittel bei rund 12°C.

Die Region gehört mit rund 1.600 h/Jahr zu den sonnenreichsten in Deutschland. Die Nieder-

schlagsmengen betragen ca. 650 bis 800 mm/a und liegen damit auf einem durchschnittlichen Ni-

veau im Land.

Da das Plangebiet am Waldrand liegt, hat es eine relativ große Bedeutung für die Sauerstoffpro-

duktion. Der Waldrand fungiert als Feuchtigkeitsspender und zum Temperaturausgleich.

Planung

Im Erweiterungsbereich des Plangebiets sind keine Veränderungen des Schutzguts Klima und

Lauft zu erwarten.

Es ist davon auszugehen, dass - besonders aus klimatischer Sicht - das Plangebiet aufgrund beste-

hender Bebauung und Versiegelung (auch im Umfeld) bereits vorbelastet ist. Eine Zunahme der

Beeinträchtigungen und relevante Auswirkungen auf das Kleinklima sind mangels neuer Bebau-

ungsmöglichkeiten und des Erhalts der Gehölzstrukturen am Rande des Plangebiets nicht zu er-

warten.

Ergebnis

Das Schutzgut Klima ist durch die Planung nicht betroffen.

12.7 Schutzgut Landschaft

Bestand

Das Plangebiet befindet sich am Ortsrand von St. Martin in direkter Angrenzung zum Landschafts-

raum. Durch die Waldrandlage besteht in diesem Abschnitt ein landschaftlicher Übergang zwi-

schen dem Siedlungsraum und der freien Landschaft südlich und westlich davon.

Durch seine Lage in einem engen und von Gehölzen gesäumten Tal sowie die vorhandene Vegeta-

tion auf den Grundstücken und die Tatsache, dass das Gelände nach Süden weiter ansteigt besitzt

der Untersuchungsbereich keine ausgeprägte Fernwirkung.

Planung

Die Planung verursacht im Erweiterungsgebiet keine neuen Bebauungen.

Ergebnis

Das Schutzgut Landschaft ist durch die Planung nicht betroffen.

12.8 Schutzgut Kultur- und Sachgüter

Im Untersuchungsgebiet sind keine Vorkommen von Kultur- und Sachgütern bekannt. Die Denk-

malzone von St. Martin liegt in ausreichender Entfernung zum Plangebiet.

12.9 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern.

Zwischen den Schutzgütern besteht ein enges Wirkungsgeflecht, das den Naturhaushalt als kom-

plexes Gefüge kennzeichnet. Die Beeinträchtigung eines Schutzgutes kann negative Wirkungen

auf andere Schutzgüter entfalten aber auch positive Effekte bewirken. Es bestehen Zusammen-
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hänge zwischen dem Boden und dem Wasserhaushalt, indem die Versiegelung und Verdichtung

des Bodens die Grundwasserbildung und Wasserspeicherung im Boden behindern. Wasser, Boden

und kleinklimatische Verhältnisse bestimmen gemeinsam die Standortbedingungen für die Vege-

tation. Die klimatischen Verhältnisse und die Luftqualität beeinflussen wiederum das menschliche

Wohlbefinden. Auch Landschaftsbild und Mensch beeinflussen sich gegenseitig: Der Mensch ge-

staltet die Landschaft, deren Verarmung oder Störung wiederum die Erholungseignung verringert.

Bei Umsetzung der Planung ergeben sich durch Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern

keine weitergehenden Beeinträchtigungen als die zu den einzelnen Schutzgütern aufgeführten.

12.10 Entwicklungsprognose ohne Umsetzung der Planung (0-Variante)

Bei Nichtdurchführung der Planung würden die beschriebenen bestehenden Nutzungen weiter er-

folgen. Im äußersten Westen des Wochenendhausgebiets würde eine neue Bebauung ggfs. tiefer

in den Wald hineingebaut als planerisch vorgesehen.

12.11 Alternative Planungsmöglichkeiten

Durch den hohen Bedarf an Wochenendhäusern ist auch die Gemeinde St. Martin gefordert, Flä-

chen bereit zu stellen. Allerdings behandelt die vorliegende Planung einen Bereich einer schon

vorhandenen Bebauung entlang einer vorhandenen, bebauten Straße in geringem Umfang. Die

Suche nach Standortalternativen stellt sich an dieser Stelle nicht.

13 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung

Nach § 1a Abs. 2 BauGB sind die Vorschriften der Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutz-

gesetz in der Bauleitplanung anzuwenden. Darin ist festgelegt, dass erhebliche Beeinträchtigun-

gen von Naturhaushalt und Landschaftsbild vorrangig zu vermeiden sind, nicht vermeidbare Be-

einträchtigungen sind möglichst funktionsbezogen auszugleichen. Erheblich ist jede spürbar nega-

tive Veränderung. Betrachtet werden dabei Tiere, Pflanzen und ihre Lebensräume, Boden, Was-

ser, Klima, Luft sowie die Landschaft und ihre Erholungseignung. Die im Umweltbericht untersuch-

ten Schutzgüter „Mensch“ sowie „Kultur- und Sachgüter“ sind nicht Gegenstand der naturschutz-

rechtlichen Eingriffsregelung.

Die Arbeitsschritte zur Durchführung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung lauten:

 Schritt 1: Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter

 Schritt 2: Bewertung der Eingriffsintensität

 Schritt 3: Ermittlung des erforderlichen Ausgleichsumfangs

 Schritt 4: Auswahl und Beschreibung von Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaß-

nahmen.

Als maßgebend sind bei der vorliegenden Planung gemäß verbaler Beschreibung insbesondere die

Schutzgüter Tiere und Pflanzen sowie Boden einzustufen. Aus diesem Grund wird für diese

Schutzgüter eine kombinierte Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung nach Biotopwertverfahren durch-

geführt.
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Da die vorliegende Planung im Bereich der Erweiterung des Sondergebiets keine zusätzliche Be-

bauungsmöglichkeit schafft, werden auch keine Eingriffe vorbereitet. Eine Eingriffs-/Ausgleichs-

bilanzierung ist deshalb nicht erforderlich.

Betrachtung der Schutzgüter im Rahmen der Eingriffs-/Ausgleichsregelung einschließlich Ermitt-

lung des Kompensationsumfangs vollständig entfallen

14 Maßnahmenkonzeption

Um Eingriffe in den Naturhaushalt durch Abriss und Neubau sowie Erweiterungen der Wohnge-

bäude und Wochenendhäuser, Bau oder Erweiterungen von Zuwegungen etc. zu minimieren, sind

entsprechende Maßnahmen festgesetzt. Sie sind allein artenschutzrechtlicher Natur.

14.1 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen im Bebauungsplan

Baufeldräumung

 Zur Vermeidung von artenschutzrechtlichen Verbotstatbeständen sollte die Räumung des

Plangebiets außerhalb der Brutzeit nur in den Monaten Oktober bis Februar erfolgen.

 Abrissarbeiten von und an Gebäuden können von Mitte August bis Ende März durchgeführt

werden.

 Planierungen des Geländes sind im Zeitraum von Mitte August bis Ende Mai des nächsten Jah-

res durchführbar; die Beseitigung von Trockenmauern von Mitte August bis Mitte Oktober

oder von März bis Mitte Mai.

 Flächen sollten nur im unbedingt erforderlichen Maß versiegelt werden. Soweit möglich soll-

ten notwendige Befestigungen wasserdurchlässig ausgeführt werden.

Gestaltung der unbebauten Flächen

 Pkw-Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen auszuführen.

Beleuchtung

 Die Beleuchtung im Plangebiet sollte auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt wer-

den. Eine nach oben oder in den freien Landschaftsraum ausgerichtete Lichtführung ist unzu-

lässig. Es sind Leuchtmittel mit geringer Lockwirkung auf Insekten zu verwenden.

Erhalt von Gehölzen

 Im Plangebiet sollte ein größtmöglicher Anteil an unbebauten und unbeeinträchtigten Flächen

erhalten werden.

Pflanzgebote

 Innerhalb des Plangebietes ist je neu errichtetem Wohngebäude ein hochstämmiger, stand-

ortgerechter Laubbaum anzupflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Der Standort kann frei

gewählt werden.

14.2 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Der Bebauungsplan bereitet keine naturschutzfachlichen Eingriffe vor. Naturschutzfachliche Aus-

gleichsmaßnahmen sind deshalb nicht erforderlich.
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14.3 Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Durch Umsetzung der Planung kann es zu einem Verlust von Lebensräumen für die im Plangebiet

vorkommenden Fledermäuse, Mauereidechsen, Gehölz- und Gebüschbrüter sowie der Höhlen-

und Halbhöhlenbrüter kommen. Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen gemäß BNatSchG sind

Einschränkungen bezüglich der Bautätigkeit und der Rodung des Geländes erforderlich. Der arten-

schutzrechtliche Fachbeitrag schreibt dazu:

Fledermäuse

„Um einen möglichen Verlust an Quartieren für Zwergfledermaus und Fransenfledermaus auszu-

gleichen sind bei jedem Abriss von Gebäuden bzw. der Umgestaltung von Fassaden drei Fleder-

mausnistkästen am umgebauten bzw. neu errichteten Gebäude an deren Südseite anzubringen.

Die Auswahl der Kästen soll in Abstimmung mit dem Arbeitskreis Fledermausschutz erfolgen.“

Mauereidechse

„für den Ausgleich von 80 m² verlorengehender Fläche (sind) rund 10 m laufende Sandsteinmauer

zu errichten, deren Krone (in Anbetracht der Nordhanglage) 30 bis 40 cm über das nördliche Ge-

ländeniveau hinausragen soll.“

„bei einem Flächenverlust von 80 m² (ist) auf rund 20 m² unter großzügiger Verwendung von Stei-

nelementen (z.B. Steinplatten an den Terrassenrändern, größere Steine zur Gestaltung und Um-

randung von Kräuterbeeten) oder Holzstrukturen ein Ersatzlebensraum herzustellen.“

Gilde der Gehölz- und Gebüschbrüter

Für etwaige Eingriffe in Lebensräume der Gilde der Gehölz- und Gebüschbrüter sind drei Flächen

für artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens

geeignet. Sie sind nicht im Bebauungsplan verbindlich festgesetzt, sondern müssen im Rahmen

eines Baugenehmigungsverfahrens bestimmt werden.

Fläche 1:

Auf dem Flurstück 4537/2 sind südlich des Sportplatzes, den Weg entlang die Gehölze um ca. 6 bis

8 m unter Belassen einzelner Gebüsche zurückzunehmen. Die Hochstaudenflur am Wegesrand ist

anfangs jährlich zu mähen (spät im Jahr). Nach 3 Jahren reicht zweijährige Mahd.

Fläche 2:

Auf dem Flurstück 4537/2 sind südlich des Sportplatzes und östlich des nach Norden führenden

Weges 70 % der Kastanien unter Belassen von markanten Einzelgehölzen und einigen Gebüschen

zu entnehmen. Nachfolgend ist die Fläche in Form von Mahd der Stockausschläge einmal jährlich

über mind. 5 Jahre zu pflegen. Einzelne Gebüsche sind zu erhalten und zu entwickeln. Bei Bedarf

hat ein Rückschnitt derselben zu erfolgen.

Fläche 3:

Auf dem Flurstück 4011/3 sind von Osten (Straße) her ca. 70 % der Bäume zu entnehmen. Die

Entnahme der Bäume soll nach Westen sukzessive abnehmen. Markante Bäume und standort-

heimische Arten (Birken, Kiefer, Buche etc.) sowie Gebüsche sind zu erhalten.
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Durch mehrjährige Nachmahd ist ein wärmegeprägter Waldsaum der Kastanienstockausschläge

und von Gehölzsukzession zu entwickeln. Nach ca. 5 Jahren soll die Pflege auf einen zweijährigen

Zyklus reduziert werden.

Gilde der Höhlen- und Halbhöhlenbrüter

„Der mögliche Verlust an Brutplätzen durch den Abriss von Gebäuden ist durch die Anbringung

von je zwei Nistkästen für Höhlen- und Halbhöhlenbrüter pro Gebäude auszugleichen, wobei die

Kästen sowohl an den Häusern als auch im Garten angebracht werden können.“

Bild 8: Ausgleichsflächen 1 und 2, Flurstück 4537/2, Gemarkung St. Martin, ohne Maßstab

Bild 9: Ausgleichsfläche 3, Flurstück 4011/3, Gemarkung St. Martin, ohne Maßstab
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15 Zusätzliche Angaben

15.1 Lücken und Defizite der Umweltprüfung

Bei Durchführung der Umweltprüfung wurden keine Lücken oder Defizite bekannt.

15.2 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring)

Werden im Baugenehmigungsverfahren bestimmt.

16 Planungsrechtliche Festsetzungen

16.1 Art der baulichen Nutzung

Die Aufstellung des Bebauungsplans dient der Schaffung einer planungsrechtlichen Grundlage zur

Errichtung von Wohngebäuden und Wochenendhäusern.

Der Plan greift die Festsetzungen des vorhandenen angrenzenden Wohngebietes des ursprüngli-

chen Bebauungsplans auf. Aus diesem Grund ist die Art der baulichen Nutzung als allgemeines

Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt.

Damit ist neben der Wohnnutzung auch eine untergeordnete gewerbliche Nutzung zulässig, wie

sie heute verstärkt nachgefragt wird und in Reinen Wohngebieten nicht zulässig ist. Nutzungen,

bei denen ein erhöhtes Konfliktpotenzial besteht und die damit zu einer Beeinträchtigung des

Wohngebietes führen könnten, sind von der Zulässigkeit ausgenommen. Dazu zählen auch

Schank- und Speisestätten, die in St. Martin in ausreichender Zahl vorhanden sind.

In den vorhandenen Wochenendhausgebieten soll die zukünftige Bebauung gesteuert und die

Nutzung festgeschrieben werden, nachdem einige bereits dauerhaft zu Wohnzwecken genutzt

werden. Deshalb erfolgt hier die Festsetzung als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Wo-

chenendhäuser.

16.2 Maß der baulichen Nutzung

Im Plangebiet ist eine Grundfläche von 100 m² für Wohngebäude im Allgemeinen Wohngebiet

sowie 80 m² für die Wochenendhäuser festgesetzt. Damit wird der Charakter der Straße und ihrer

Bebauung fortgeschrieben und eine unerwünschte Verdichtung auf den großen Grundstücken

vermieden.

Die Zahl der Vollgeschosse ist auf eins begrenzt, um die Einbindung in die Umgebung zu gewähr-

leisten. Mit der gleichzeitigen Festsetzung von Wand- und Firsthöhe soll die Höhenentwicklung

der Bebauung am Ortsrand begrenzt werden.

Mit der Beschränkung der Wandhöhe auf 7,50 m talseits und 3,50 m bergseits soll die Optik der

bestehenden Bebauung aufgenommen werden. Die Festsetzung trägt dem starken Gefälle des Ge-

ländes Rechnung.

16.3 Überbaubare Grundstücksfläche

Untergeordnete Bauteile wie Balkone, Erker, Wintergärten sollen keine große städtebauliche Do-

minanz erhalten und dürfen die Baugrenzen deshalb nur um maximal 1,50 m überschreiten. In
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den Seitenabständen sind diese Überschreitungen nicht zulässig, um die Optik der Hauptgebäude

im städtebaulichen Gefüge und zur offenen Landschaft nicht zu stören.

16.4 Bauweise

Analog zu den bestehenden Wohnhäusern setzt der Bebauungsplan die offene Bauweise fest, in

der ausschließlich Einzelhäuser gebaut werden dürfen. Um die städtebaulich gewünschte kleintei-

lige Bebauung zu erhalten, ist die Gebäudelänge auf 15 m begrenzt.

16.5 Mindestgrundstücksgröße

Um den Charakter des Wohnens am Siedlungsrand sowie einer Wochenendhaussiedlung im Wald

aufrechtzuerhalten und keine Massierung von Wohngebäuden oder Wochenendhäusern zu för-

dern, ist eine Mindestgröße der Baugrundstücke festgesetzt. Da eine kleinere, von den anderen

Baugebieten isolierte Fläche als Sondergebiet festgesetzt ist, unterscheidet sich die festgesetzte

Mindestgrundstücksgröße in diesem Bereich.

16.6 Nebenanlagen

In großer Zahl und Kubatur können Nebenanlagen zu einer erheblichen optischen Beeinträchti-

gung des Baugebietes führen. Aus diesem Grund sind Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO außer-

halb der Baugrenzen nur bis zu einer Gebäudekubatur von 40 m³ zulässig. Nebenanlagen dürfen in

den Allgemeinen Wohngebieten außerhalb der Baufenster errichtet wurden, um die notwendige

Flexibilität zu gewährleisten. Jedoch ist aus Gründen des Ortsbildes ein Abstand zu Erschließungs-

straßen einzuhalten.

Im Sondergebiet Wochenendhäuser sind Nebenanlagen aller Art ausgeschlossen, um Eingriffe in

den Naturhaushalt zu minimieren und das Ortsbild zu wahren.

16.7 Garagen, Stellplätze und überdachte Stellplätze (Carports)

Garagen und Stellplätze können auch außerhalb des Baufensters angelegt bzw. errichtet werden.

Um die Eingriffe in den Naturhaushalt zu minimieren, sind Garagen im Sondergebiet nur innerhalb

der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Entlang der Erschließungsstraße wird die Wirkung

auf den Naturhaushalt wegen der Vorbelastung als gering eingestuft. Dort sind sie außerhalb der

überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Um die städtebauliche Wirkung der Garagen als un-

tergeordnetes Bauelement zu minimieren, sollen sie senkrecht zur Erschließungsstraße errichtet

werden.

16.8 Zahl der Wohnungen

Im Plangebiet sollen keine Mehrfamilienhäuser entstehen, da sie sich nicht in die umgebene Be-

bauung einfügen. Um die Optik des Siedlungsrandes fortzuführen, ist daher die Zahl der Wohnun-

gen je Wohngebäude auf eine begrenzt.
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16.9 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-

den, Natur und Landschaft

Im Zuge der artenschutzrechtlichen Prüfung werden seitens des Gutachters Vermeidungsmaß-

nahmen und artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen empfohlen, welche als Vorgabe in den

Bebauungsplan aufgenommen werden.

Maßnahmen zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach §§ 33 und 44 Abs. 1 BNatSchG

Um mögliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG zu vermeiden, sind Abrissarbeiten von und

an Gebäuden außerhalb der Brutzeit von Mitte August bis Ende März durchzuführen. Sollten Ein-

griffe außerhalb dieses Zeitraumes stattfinden, so ist ein Nachweis zu erbringen, dass durch ent-

sprechende Eingriffe artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nicht ausgelöst werden. Um die

Brut der Gilde der Gehölz- und Gebüschbrüter nicht zu beeinträchtigen, sind Gehölzrodungen nur

im Zeitraum von Oktober bis Ende Februar durchzuführen.

Weiterhin sind zum Schutz von Wochenstuben der Fledermäuse Abriss- und Umbauarbeiten zwi-

schen Mitte Juli und Ende März durchzuführen. Sollten Baumaßnahmen außerhalb dieses Zeit-

raumes durchgeführt werden, ist gutachterlich nachzuweisen, dass in angrenzenden Bereichen

keine Wochenstuben von Fledermäusen vorhanden sind.

Geländeplanierungen im Westteil des Plangebietes sind zum Schutz der Mauereidechse auf den

Zeitraum von Mitte August bis Ende Mai des nächsten Jahres zu beschränken. Dadurch wird si-

chergestellt, dass keine Eistadien beeinträchtigt werden. Eine nötige Beseitigung von Trocken-

mauern ist auf die Zeiträume von Mitte August bis Mitte Oktober sowie von März bis Ende Mai zu

beschränken, um Überwinterungsstadien und Eistadien im Sommer nicht zu beeinträchtigen.

Während der verbleibenden Zeit sind die Tiere entsprechend mobil und können in benachbarte

Biotope ausweichen. Die gleichen Zeiträume gelten auch für Zauneidechse und Schlingnatter.

Bauarbeiten sind ganzjährig möglich. Sie beeinträchtigen die Arten nicht in der Weise, dass Ver-

botstatbestände erfüllt würden.

Artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Um den möglichen Verlust kleinflächiger Lebensräume der Mauereidechse und der Zauneidechse

durch eine neue Bebauung auszugleichen, sind insbesondere auf der Südseite neu entstehender

Gebäude oder Gebäudeteile zur Garten- oder Terrassengestaltung großzügig Steinelemente (z.B.

in Form von kleinen Sandsteinmauern zum Abfangen von Geländeunterschieden, Steinplatten auf

Terrassen, Findlinge in Kräuterbeeten) zu verwenden. So kann der Lebensraum der Arten im Ver-

gleich zum Ist-Zustand sogar noch erweitert werden.

Um einen möglichen Verlust an Quartieren für Zwergfledermaus und Fransenfledermaus auszu-

gleichen, sind bei jedem Abriss von Gebäuden bzw. der Umgestaltung von Fassaden drei Fleder-

mausnistkästen am umgebauten bzw. neu errichteten Gebäude an deren Südseite anzubringen.

Die Auswahl der Kästen soll in Abstimmung mit dem Arbeitskreis Fledermausschutz

(http://www.fledermausschutzrlp.de/ ansprechpartner.html) erfolgen.

Das Plangebiet grenzt an den Landschaftsraum. Um Beeinträchtigungen der Fauna zu minimieren,

sind zur Beleuchtung ausschließlich Leuchtmittel mit geringer Lockwirkung auf Insekten (z. B. LED)

zu verwenden.
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Die Verwendung versickerungsfähiger Materialien soll dazu beitragen, die Bodenfunktionen in

Teilen aufrechtzuerhalten.

Mäharbeiten sind nach der Vegetationsperiode durchzuführen. Hochstaudensäume sind davon

auszunehmen. Das Mähgut soll 3-4 Tage auf der Fläche liegen bleiben, damit Samen nachreifen

und Tiere aus den Pflanzenbeständen abwandern können.

Einige der genannten Maßnahmen stellen Handlungs- und Verhaltenspflichten dar und können

nur im Baugenehmigungsverfahren geregelt werden. Die Gemeinde wird die Durchsetzung im

Rahmen der Baugenehmigung sichern. (vgl. Hinweis 3.12)

16.10 Pflanzgebote

Zur Durchgrünung des Plangebiets ist je neu errichtetem Wohngebäude oder Wochenendhaus

mindestens ein Laubbaum zu pflanzen. Dabei ist darauf zu achten, dass sonnenliebende Reptilien

nicht beeinträchtigt werden. Deshalb sollen Anpflanzungen so angeordnet werden, dass sie nicht

deren Lebensräume verschatten.

16.11 Erhaltungsgebote

Die Gehölzstrukturen am westlichen Plangebietsrand des Sondergebiets sind zur Erhaltung als Le-

bensraum verschiedener Tier- und Pflanzenarten zu erhalten.

16.12 Dem Plan zugeordnete Ausgleichsmaßnahmen

Um im Falle einer neuen Bebauung einen möglichen Verlust von Brutplätzen der Gilde der Gehölz-

und Gebüschbrüter auszugleichen, sind im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens Ausgleichs-

maßnahmen zu bestimmen.

Dazu eigenen sich die Auflichtung der Gehölzbestände südlich des Sportplatzes (Flurstück 4537/2)

sowie westlich der Kropsburg (Flurstück 4011/3). Dadurch wird der Übergangsbereich von Wald

zu Offenland vergrößert und die Brutplatzdichte auf gleicher Fläche erhöht.

Die nötige Flächengröße ergibt sich aus der Größe der bei den jeweiligen Baumaßnahmen besei-

tigten Gehölzbereiche im Verhältnis 1:2.

17 Örtliche Bauvorschriften

17.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen

Durch die Lage in einer touristischen Gegend werden an die Gestaltung des Gebäudes besondere

Anforderungen gestellt. Die Verwendung von grell leuchtenden oder reflektierenden Farben und

Materialien ist nicht zugelassen.

Die Planung sieht die Ausbildung von Satteldächern vor. Durch die Beschränkung der Materialien

und Farben und den Rückgriff auf die Merkmale der umgebenden Bebauung kann die Einbindung

der neuen Bebauung in den vorhandenen Siedlungskörper verbessert werden.

Aus Gründen des Klimaschutzes sind Dächer mit einer Neigung bis 35° zu begrünen, da sie einen

Beitrag zur Regenwasserrückhaltung leisten, der heimischen Fauna dienen können und sich posi-

tiv auf das Mikroklima auswirken.
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17.2 Einfriedungen

Eine massive Einfriedung würde dem Ziel einer dörflichen Gestaltung entgegenstehen und das

Ortsbild negativ verändern. Aus diesem Grund sind Einfriedungen nur als Hecken oder als Draht-

oder Holzzäune in Verbindung mit Hecken bis zu einer Höhe von 1 m zulässig.

Aus ökologischen Gründen sind immergrüne Hecken aus Nadelgehölz von der Zulässigkeit ausge-

nommen.

17.3 Gestaltung der unbebauten Flächen

Um den Eingriff in den Naturhaushalt zu minimieren und den Lebensraum der heimischen Flora

und Fauna nicht zu stark zu beeinträchtigen, sind, soweit betriebsbedingt nicht anderweitig erfor-

derlich, unbebaute Flächen als Grünflächen anzulegen und dauerhaft zu unterhalten. Außerdem

sind auf den nicht bebaubaren Grundstücksflächen heimische und standortgerechte Pflanzen zu

verwenden.

Steingärten sind nicht zulässig, weil sie den Boden versiegeln und eine Niederschlagswasserversi-

ckerung unterbinden, das Mikroklima durch erhöhte Erhitzung verschlechtern und keinen natürli-

chen Lebensraum für die heimische Flora und Fauna bieten.

Zur Verringerung des Versiegelungsgrades sind Zufahrten, Wege und Pkw-Stellplätze mit wasser-

durchlässigen Belägen auszuführen.

18 Städtebauliche Kenngrößen

Gesamtfläche des Geltungsbereiches 2,99 ha 100,0 %

Wohnbauflächen 0,83 ha 27,87 %

Sondergebiet Wochenendhäuser 1,51 ha 50,59 %

Straßen und Wege 0,64 ha 21,55 %


